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AMTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Verschiebung der Abfuhr von Restmüll, Altpapier und Wertstoffen 
sowie der Abholung der Gelben Säcke 
 

Wegen des Feiertages am 1. Mai 2017 (Maifeiertag) verschieben sich 
die Restmüllabfuhr, die Leerung der Altpapier- und Wertstofftonnen und 
die Abholung der Gelben Säcke wie folgt:  
 

von Montag, 1. Mai       auf  Dienstag, 2. Mai, 
von Dienstag, 2. Mai       auf   Mittwoch, 3. Mai, 
von Mittwoch, 3. Mai       auf   Donnerstag, 4. Mai, 
von Donnerstag, 4. Mai  auf   Freitag, 5. Mai, 
von Freitag, 5. Mai       auf  Samstag, 6. Mai 2017. 

 

Hagen, 24.04.2017 Erik O. Schulz  (Oberbürgermeister) 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Frau Stefanie Boos, zuletzt wohnhaft 58135 Hagen, Haenelstraße 
32, liegt bei den Zentralen Diensten der Stadt Hagen, Rathausstraße 
11, Zimmer C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Bescheid der Stadt Hagen vom 21.04.2017, Aktenzeichen 55/7124-
29738. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 21.04.2017 Erik O. Schulz  (Oberbürgermeister) 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 
 

 

Erneuerung von 4 Fuß- und Radwegbrücken im Lennetal und am 
Emsenbach. 
 

Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Ingenieurbau (ca. 100m² Holzüberbau abbrechen, ca. 100m² SPS-
Platte Brückenüberbau herstellen und einbauen, ca. 60m² Schalung, 
ca. 18m³ Konstruktionsbeton, ca. 32 Stck Fertigteil Winkelstützwände, 
ca. 100m Füllstabgeländer, ca. 80m² Pflasterdecke). 
Keine losweise Vergabe! 
 

Die Arbeiten sind voraussichtlich in der Zeit von 01.07.2017 bis 
30.11.2017 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 30.06.2017 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für die Vertragserfüllung werden 5% der Angebotssumme 
einbehalten. Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3% der 
Abrechnungssumme einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen 
eine Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom Vergabemarktplatz der 
Metropole Ruhr unter 
 

http://www.vergabe.metropoleruhr.de 
 

heruntergeladen werden. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Vergabestelle 
Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin 

Donnerstag, 01.06.2017, 10:30 Uhr 
(Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Zimmer B.433) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen der Stadt Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster. 
 

Hagen, 20.04.2017    Vorstand 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Frau Sabrina Hilsmann, zuletzt wohnhaft 58089 Hagen, Lange 
Straße 24, liegt bei den Zentralen Diensten der Stadt Hagen, Rathaus-
straße 11, Zimmer C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Bescheid der Stadt Hagen vom 07.04.2017, Aktenzeichen 55/7124-
29734. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 24.04.2017 Erik O. Schulz  (Oberbürgermeister) 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Fachbereichs Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen 

 

Austausch von Glasrahmentüren gegen neue Glasrahmentüren 
mit Brand-/Rauchschutzanforderungen. Reparaturen an 
vorhandenen Brand-/Rauchschutztüren (Brandschutzsanierung) in 
der Realschule Hohenlimburg, Im Kley 32, 58119 Hagen. 
 

Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Ausbau- und Einbau von Glasrahmentüren in einem Schulgebäude   
nach Vorgabe des Brandschutzkonzeptes und der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik. 
 

Die Arbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom 17.07.2017 bis 
18.08.2017 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 30.06.2017 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Die Nachweise werden vor einer evtl. Auftragserteilung angefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für Mängelansprüche werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom Vergabemarktplatz der 
Metropole Ruhr unter 
 

http://www.vergabe.metropoleruhr.de   

heruntergeladen werden. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Vergabestelle 
Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Mittwoch, 31.05.2017,10:30 Uhr 
(Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Zimmer B.433) 

Zugelassen sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen gem. § 16 VOB/B und den Vertragsbedingungen 
der Stadt Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster. 
 

Hagen, 19.04.2017     Die Fachbereichsleitung 
 

■ 
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ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Fachbereichs Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen 

 

Metallbau- und Schlosserarbeiten - Liebigstraße 20-22, 58095 
Hagen 
 

Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
 ca. 1.320m² Gerüstbauarbeiten,  
 41 Sonnenschutzanlagen, ausbauen und wieder einbauen, 

 122m AL-Fensterbänke, demontieren und entsorgen, 

 195m lackierte Alufenster liefern und montieren,  

 ca. 650m² Ziegelfassade Brüstung und Wandfläche herstellen und 
montieren 

Keine Vergabe nach Losen. 
 
 

Die Arbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom Anfang Juli 2017 bis 
31.08.2017 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 05.07.2017 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Die Nachweise werden vor einer evtl. Auftragserteilung angefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für Mängelansprüche werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom Vergabemarktplatz der 
Metropole Ruhr unter 
 

http://www.vergabe.metropoleruhr.de   

heruntergeladen werden. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Vergabestelle 
Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Dienstag, 06.06.2017,11:00 Uhr 
(Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Zimmer B.433) 

Zugelassen sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen gem. § 16 VOB/B und den Vertragsbedingungen 
der Stadt Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster. 
 

Hagen, 18.04.2017     Die Fachbereichsleitung 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Fachbereichs Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen 

 

Metallfassadenbau und Verglasungsarbeiten - Liebigstraße 20-22, 
58095 Hagen 
 

Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Integrierte Gerüstbauarbeiten ca. 1.390m², 

 Demontage vorhandener Waschbetonplatten ca. 750m², u. säubern 
der Wandflächen,  

 ca. 470m² Folienfensterschutz, 
 Sicherung der Bestandsfenster ca. 380m², 
 Demontage u. Entsorgung der Attikaabdeckung ca. 95m², 
 Demontage u. Erneuerung der Al-Fensterbänke ca. 130m², 
 Demontage u. Montage der Sonnenschutzbehänge 41 Stück, 
 Demontage u. Montage der Al-Jalousettenkästen ca. 110m², 
 Montage Wärmedämmung (ca.160mm dick) ca. 750m², 
 Montage einer vorgehängten, hinterlüfteten Ziegelfassade, einschl. 

Al-Unterkonstruktion,  
 Demontage von Bestandsfenstern ca. 200m², 
 Lieferung u. Montage der neuen Fensteranlage.  

Keine Vergabe nach Losen. 
 

Die Arbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom Anfang Juli 2017 bis 
31.08.2017 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 05.07.2017 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 

Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Die Nachweise werden vor einer evtl. Auftragserteilung angefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für Mängelansprüche werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom Vergabemarktplatz der 
Metropole Ruhr unter 
 

http://www.vergabe.metropoleruhr.de   

heruntergeladen werden. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Vergabestelle 
Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Dienstag, 06.06.2017,10:30 Uhr 
(Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Zimmer B.433) 

Zugelassen sind nur Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen gem. § 16 VOB/B und den Vertragsbedingungen 
der Stadt Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster. 
 

Hagen, 18.04.2017     Die Fachbereichsleitung 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Frau Heike Hedwig Anna Kraßmann, zuletzt wohnhaft 58089 
Hagen, Freiherr-vom-Stein-Straße 17, liegt bei den Zentralen Diensten 
der Stadt Hagen, Rathausstraße 11, Zimmer C.806, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
Bescheide der Stadt Hagen vom 25.04.2017, Aktenzeichen 55/7121-
19418. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 25.04.2017 Erik O. Schulz  (Oberbürgermeister) 
 

■ 
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Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
Volker Hammerschmidt        24.04.2017 
02331/374-1111  
 

Wahlaufruf zur Wahl der stellvertretenden Sprecher der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hagen 

 

Sehr geehrter Kameradinnen und Kameraden, 
 

das aktuelle Sprecherteam nach §11 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 
besteht derzeit aus den Kameraden Klaus Flatau (Sprecher) sowie 
Peter Schmahl (stellvertretender Sprecher). 
 

Auf der Löschgruppenführer Dienstbesprechung 3-2017 wurde 
beschlossen, dass zukünftig zwei stellvertretende Sprecher der 
Freiwillige Feuerwehr gewählt werden sollen. Die Amtszeit des 
Kameraden Peter Schmahl wird zum 05.07.2017 enden. 
 

Aufgaben des Sprechers 
Der Sprecher und seine Stellvertreter vertreten gegenüber dem Leiter 
der Feuerwehr die Belange der Freiwilligen Feuerwehr und ihrer 
Angehörigen und sind in alle wesentlichen, die Freiwillige Feuerwehr 
betreffende, Entscheidungen eingebunden. 
Die genauen Aufgaben waren dem Protokoll der Löschgruppenführer-
dienstbesprechung 3-2017 beigefügt. 
 

Wahlverfahren 
 Es werden zwei stellvertretende Sprecher der Freiwilligen 

Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren gewählt. Die Amtszeit 
für beide Stellvertreter läuft vom 05.07.2017 bis 05.07.2023. 

 Die Wahl erfolgt geheim in Form einer Einzelwahl. Es sind keine 
Wahlmänner zugelassen. Es gelten die Wahlgrundsätze des Art. 
38 Grundgesetz. 

 Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Hagen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (Stichtag: 
19.06.2017). Dies umfasst Angehörige der Jugendfeuerwehr, der 
aktiven Wehr, des nicht aktiven Einsatzdienstes sowie der 
Ehrenabteilung. 

 Wählbar als stellvertretender Sprecher/in sind alle Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Hagen, die mindestens über eine FIII/ GF 
Basis Führungsausbildung (Gruppenführer-Lehrgang) verfügen 
und auf die Sollstärke der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hagen 
angerechnet werden. 

 Die Rückmeldefrist zur Anzeige der Bewerbung um das Amt eines 
stellvertretenden Sprechers beträgt vier Wochen. Die Abgabe 
einer aussagekräftigen Bewerbung muss bis Freitag, den 
19.05.2017 bis 12:00 Uhr an 37/15 (BAR Hammerschmidt) zu 
erfolgen. 

 Am Montag, den 22.05.2017 erfolgt die Bekanntgabe der 
Bewerber. 

 Die zugelassenen Bewerber erhalten Gelegenheit, sich den 
Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr vorzustellen.  
 Die Bewerber werden gebeten, ihrer Bewerbung einen 

Steckbrief mit einer kurzen Vorstellung beizufügen (max. eine 
Seite DIN-A4). Der Steckbrief wird den Löschgruppen, der 
Notfallseelsorge, den Feuerärzten und der Jugendfeuerwehr 
zur Verfügung gestellt. 

 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer persönlichen 
Vorstellung in den Organisationseinheiten im Zeitraum vom 
22.05.2017 bis 18.06.2017. 

 Am 12. Juni wird in den Räumlichkeiten der Feuerwehrschule 
(Klassenraum oder Fahrzeughalle) an der Feuer- und 
Rettungswache Ost, Florianstraße 2, 58119 Hagen eine 
gemeinsame Vorstellungsveranstaltung angeboten. 

 Die Bewerber haben die Möglichkeit, sich in einem informellen 
Abstimmungsgespräch mit dem Amtsleiter und Stellvertreter sowie 
dem Sachbearbeiter für die Freiwillige Feuerwehr über die 
Aufgaben des Sprechers und die dienstlichen Abläufe zu 
informieren. 

 

Wahltermine 
Montag, den 19.06.2017 bis Freitag, den 23.06.2017, von 18:00 Uhr bis 
20:00 Uhr. 

Montag, den 26.06.2017 bis Freitag, den 30.06.2017, von 18:00 Uhr bis 
20:00 Uhr. 
 

Wahlablauf 
 Die Ausgabe der Stimmzettel erfolgt nur bei unmittelbarer Stimm-

abgabe. 
 Die persönliche Stimmabgabe erfolgt im Raum G2, 2. OG., 

Schulungsraum Nr. 26, Feuer- und Rettungswache Ost, 
Florianstraße 2, 58119 Hagen durch den/die Wahlberechtigte/n 
mittels Stimmzettel. Der Wahlberechtigte muss sich durch 
amtlichen Lichtbildausweis ausweisen können. 

 Der Wahlausschuss ist für die ordnungsgemäße Wahl laut 
Wahlordnung verantwortlich. 

 Der Wahlvorstand führt unverzüglich nach der Beendigung der 
Wahl die Auszählung der abgegebenen Stimmen durch. Die 
Auszählung der Stimmen ist öffentlich. 

 Der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereint hat, wird 
zum stellvertretenden Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Hagen ernannt. Der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen 
wird ebenfalls zum stellvertretenden Sprecher ernannt. 

 Die offizielle Ernennung und Übernahme des Amtes erfolgt am 05. 
Juli 2017. 

 

Interessierte Bewerber werden gebeten, ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis zum 19.05.2017 an 37/15, BAR Hammerschmidt zu 
richten.  
 

Für weitere Rückfragen stehen BAR Hammerschmidt (02331/374-
1111) oder BR Blumenthal (02331/374-1110) zur Verfügung. 
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